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Schon blöd wenn man zwischen "unmittelbarer Anwendung" und "menschenrechtskonformer
Auslegung" nicht unterscheidet und, weil einem das die Argumentation versauen würde, das
dann lieber gar nicht erst erwähnt. Noch blöder wenn auf Landesebene die höchsten
Verwaltungsgerichte sich bisher alle gegen zwingende Inklusion ausgesprochen haben (vgl.
VGH Hessen, 12.11.2009 - 7 B 2763/09). Ja, es fehlt eine höchstrichterliche Entscheidung dazu,
aber wie gesagt, seid euch nicht zu sicher wie die ausfallen wird. Vor Gericht und auf hoher
See... 

P.S.: "Bundesrecht bricht Landesrecht" gilt nicht, wenn der Bund überhaupt keine
Regelungskompetenz besitzt (was im Schulrecht definitiv der Fall ist, womit deine
Argumentation völlig auseinanderbricht, Art. 70 GG).
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